Betreuungsvertrag

zwischen

der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale,

Rathausgasse 2, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

und

den Personensorgeberechtigten
Name, Vorname:


Anschrift:


§ 1 Geltung der Satzungen

Soweit dieser Benutzungsvertrag keine Regelung enthält, gelten die Kindertageseinrichtungs-Satzung und die Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung.

§ 2 Aufnahme

(1) Das Kind
Name:


Geburtsdatum:



wird ab


im
 FORMCHECKBOX 
 Städt. Kindergarten Mühlbach
 FORMCHECKBOX 
 Städt. Schülerhort Brendlorenzen

 FORMCHECKBOX 
 Städt. Kindergarten Brendlorenzen
 FORMCHECKBOX 
 Städt. Schülerhort Herschfeld


 FORMCHECKBOX 
 Städt. Kindergarten Storchengasse
aufgenommen.

(2) Der Besuch kann erst begonnen werden, wenn der Kindertageseinrichtung die Einzugsermächtigung vorliegt.
§ 3 Betreuung des Kindes

Die Kindertageseinrichtung übernimmt die Betreuung des Kindes im Rahmen der aktuellen Öffnungszeiten sowie der räumlichen Möglichkeiten und pädagogischen Angebote. An gesetzlichen Feiertagen bleibt die Einrichtung geschlossen. Die Eltern akzeptieren mit der Unterschrift die Konzeption der Einrichtung, die bei der Leitung eingesehen werden kann.
§ 4 Betreuungszeit

(1) Die regelmäßige (durchschnittliche) Betreuungszeit wird in der Anlage "Buchungsbeleg" vereinbart und ist Bestandteil dieses Betreuungsvertrages.

(2) Familienurlaub, krankheitsbedingte Abwesenheiten und ähnliche Fehlzeiten sowie Schließungen der Kindertageseinrichtung, die aus betrieblichen Gründen notwendig sind, bleiben bei der Festlegung der regelmäßigen Betreuungszeit außer Betracht.

(3) Spontane Abweichungen vom gebuchten Zeitrahmen sind möglich. Verändert sich der Zeitbedarf regelmäßig, wird die Vereinbarung mit der "Änderung zum Buchungsbeleg" zum nächsten Monatsbeginn angepasst. Die Kindertageseinrichtung behält sich vor, gewünschte Betreuungszeiten oder Abweichungen im Einzelfall nicht zu realisieren.

§ 5 Elternbeitrag

(1) Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung).

(2) Der Elternbeitrag wird jeweils in der ersten Hälfte des laufenden Monats per Lastschrift eingezogen.

(3) Der Träger kann die Höhe der Elternbeiträge zum nächsten Betreuungsjahr neu festlegen.
§ 6 Kostenübernahme durch das Jugendamt

(1) Das Jugendamt bezahlt nicht den Verpflegungsanteil. Dieser muss in jedem Fall von den Eltern getragen werden.

(2) Solange der Einrichtung kein Bescheid vorliegt, ist von den Eltern der volle Beitrag zu entrichten. Nach positivem Bescheid durch das Jugendamt werden überschüssige Zahlungen gegebenenfalls zurückerstattet.
§ 7 Gastkinder

Schulkinder auswärtiger Schulen können grundsätzlich im Hort aufgenommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die abgebende Gemeinde den vorgeschriebenen kommunalen Zuschuss für das jeweilige Schulkind gewährt. Eine schriftliche Erklärung der Gemeinde ist beizufügen.

§ 8 Laufzeit, Kündigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Eine Kündigung des Betreuungsvertrags zum Ende des Betreuungsjahres muss bis spätestens 31.05. erfolgen. Eine Abmeldung während des Betreuungsjahres (1. September bis 31. August) ist nur aus wichtigem Grund (z. B. Wegzug) zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen möglich. Kündigungen bedürfen der Schriftform.

(3) Wird der Elternbeitrag nicht entrichtet, kann der Vertrag seitens des Trägers fristlos gekündigt werden.

§ 9 Krankheit
(1) Bei Erkrankungen des Kindes ist die Kindertageseinrichtung unverzüglich über die Art und Dauer zu verständigen. Gleiches gilt für ansteckende Krankheiten in der Familie sowie für Unfälle des Kindes auf dem Hin-/Rückweg zur Einrichtung.

(2) Kinder, die selbst oder deren Geschwister an einer übertragbaren Krankheit leiden, dürfen die Kindertageseinrichtung nicht besuchen. Nach ansteckenden Krankheiten des Kindes wird ein ärztliches Attest über die Genesung erforderlich.

(3) Die Eltern willigen ein, dass das Kind im Falle von Erkrankung oder Verletzung sofort dem nächsten erreichbaren Arzt zugeführt werden darf, wenn keine der zu benachrichtigenden Personen erreichbar ist.

§ 10 Betreuung auf dem Wege

Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung der Kinder auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtung zu sorgen. Bei Schulkindern haben sie schriftlich zu erklären, falls ihr Kind allein nach Hause gehen darf. Solange eine solche Erklärung nicht vorliegt, muss das Kind persönlich abgeholt werden und zwar vor Ende der Öffnungszeit.

§ 11 Versicherung

Für die Zeit, in der das Kind unter Aufsicht von MitarbeiterInnen der Kindertageseinrichtung steht sowie auf dem Hin- und Rückweg ist es gesetzlich unfallversichert.
§ 12 Haftungsausschluss

Für die Garderobe und andere persönliche Gegenstände der Kinder übernimmt die Einrichtung keine Haftung. Im Falle der Schließung der Einrichtung bestehen keine Ansprüche gegenüber der Kindertageseinrichtung.
§ 13 Nebenabsprachen und salvatorische Klausel

(1) Nebenabsprachen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.

Bad Neustadt a. d. Saale, den ...........................

Unterschrift Einrichtungsleitung
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r




